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Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) 
 
Antrag 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bekanntlich trat vor dem Hintergrund der Corona-Krise am 28.03.2020 das 
obige Gesetz als sogenannter „Rettungsschirm“ für die soziale Infrastruktur 
in Kraft. Hiernach sollen Leistungsträger nach § 12 SGB I, mit Ausnahme 
derer nach SGB V (Krankenkassen) und SGB XI (Pflegekassen), den Be-
stand der sozialen Dienstleister im Rahmen des SGB sicherstellen. Dieses 
geschieht für die von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen und Ein-
richtungen auf Antragstellung bei den zuständigen Leistungsträgern in Form 
von monatlichen Zuschüssen. Hierzu haben wir bereits in unserem letzten 
Rundschreiben Nr. 5/2020 vom 30.03.2020 informiert. 
 
Die praktische Umsetzung dieser Antragstellung wirft derzeit noch viele Fra-
gen auf. So bestehen z.B. unterschiedliche Auffassungen bezogen auf die 
Anrechnung vorrangiger Mittel (Kurzarbeitergeld, Betriebsausfallversiche-
rung u.a.). Diese und weitere offene Punkte müssen in der kommenden Zeit-
geklärt werden.  
 
Einige Leistungsträger sind inzwischen dazu übergegangen, eigene An-
träge auf ihren Internetseiten zu veröffentlichen. Anbei erhalten Sie einen 
Link, zu den uns bekannten Anträgen zum SodEG der großen deutschen 
Leistungsträger: 
 
https://diakonierwl-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/t_lamers_diakonie-
rwl_de/EV-
OKFiilr5JqpuwLNVYWo0BmkuYrFk63CoLTR3yo24luA?e=IGgbso 
 
 

---------- 

---------- 

An die  
Freien Rechtsträger RWL 
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Auch einige Kommunen haben bereits Anträge veröffentlicht, die auf den entsprechenden Online-
Auftritten abrufbar sind.   
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass nach den Vorgaben des SodEG keine Verpflichtung besteht, 
ein bestimmtes Antragsformular zu verwenden. Eine formlose Antragstellung ist ausreichend, so-
fern alle erforderlichen Angaben enthalten sind. 
 
Daher übersenden wir Ihnen als Hilfestellung in der Anlage ein Beispiel für einen Antrag, der Ihnen 
als Orientierung im weiteren Verfahren dienen kann. 
 
Teilweise werden von den Leistungsträgern darüber hinausgehende Angaben verlangt. Es hat sich 
gezeigt, dass bisher nicht alle Leistungsträger für die vielfältigen sozialen Dienstleistungen jeweils 
ein eigenes Muster bereithalten. Der in der Anlage beigefügte Antrag entspricht den Vorgaben des 
SodEG. 
 
Für die Erstellung des Antrages empfehlen wir Ihnen die Beachtung der nachfolgenden Seiten des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Hier erhalten Sie wichtige Hinweise für die Bearbei-
tung und weitere Informationen:  
 
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Sozialdienstleister-Einsatzge-
setz/einsatz-und-absicherung-sozialer-dienstleister.html 
 
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-
und-Anworten-sozialdienstleister-einsatzgesetz/faq-sozialdienstleister-einsatzgesetz.html 
 
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/verfahrensabsprachen-
zum-sodeg.pdf?__blob=publicationFile&v=3 
 
 
Der Antrag muss immer bei dem jeweiligen Leistungsträger gestellt werden, mit dem Ihr/e soziale 
Einrichtung/sozialer Dienstleister in einer Rechtsbeziehung nach dem SGB steht. Sofern mehrere 
Leistungsträger in Betracht kommen, muss jeweils eine separate Antragstellung erfolgen.  
   
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez.         gez. 
Kirsten Schwenke       Katharina Wielage  
 
 
 
Anlage: 
- Antrag SodEG 
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